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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Artikel 2 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 
Bundesminister für Inneres  Bundesminister für Inneres 

§ 6. (1) Die Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres, die 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung besorgen, sowie der Chefärztliche 
Dienst bilden die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. Die Einrichtung 
und Regelung der Organisation des Bundeskriminalamtes als 
Organisationseinheit der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit sowie des 
Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung erfolgt 
durch besonderes Bundesgesetz. 

§ 6. (1) Die Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Inneres, die 
Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung besorgen, sowie der Chefärztliche 
Dienst bilden die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. Die Einrichtung 
und Regelung der Organisation des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als Organisationseinheiten 
der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit sowie des Bundesamtes zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung erfolgt durch besonderes 
Bundesgesetz. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Dokumentation Dokumentation 

§ 13a. (1) und (2) … § 13a. (1) und (2) …
 (3) Zum Zweck der Dokumentation von Amtshandlungen, bei denen die 

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Befehls- und Zwangsgewalt ausüben, 
ist der offene Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten zulässig, sofern 
gesetzlich nicht Besonderes bestimmt ist. Die auf diese Weise ermittelten 
personenbezogenen Daten dürfen nur zur Verfolgung von strafbaren Handlungen 
sowie zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Amtshandlung ausgewertet werden. 
Bis zu ihrer Auswertung und Löschung sind die Aufzeichnungen gemäß den 
Bestimmungen des § 14 DSG 2000 vor unberechtigter Verwendung zu sichern. 
Sie sind nach sechs Monaten zu löschen; kommt es innerhalb dieser Frist wegen 
der Amtshandlung zu einem Rechtsschutzverfahren, so sind die Aufzeichnungen 
erst nach Abschluss dieses Verfahrens zu löschen. Bei jeglichem Einsatz von 
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten ist besonders darauf zu achten, dass Eingriffe 
in die Privatsphäre der Betroffenen die Verhältnismäßigkeit (§ 29) zum Anlass 
wahren.
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Aufgaben im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Aufgaben im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

§ 20. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit umfaßt die 
Gefahrenabwehr, den vorbeugenden Schutz von Rechtsgütern, die Fahndung, die 
kriminalpolizeiliche Beratung und die Streitschlichtung.

§ 20. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit umfaßt die 
Gefahrenabwehr, den vorbeugenden Schutz von Rechtsgütern, die Fahndung, die 
sicherheitspolizeiliche Beratung und die Streitschlichtung.

Gefahrenabwehr Gefahrenabwehr 
§ 21. (1) und (2) … § 21. (1) und (2) …

 (2a) Den Sicherheitsbehörden obliegen die Abwehr und Beendigung von 
gefährlichen Angriffen gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum auch an 
Bord österreichischer Zivilluftfahrzeuge, soweit sich ihre Organe auf begründetes 
Ersuchen des Luftfahrzeughalters oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben an 
Bord befinden und bindendes Völkerrecht dem nicht entgegensteht. 

(3) Den Sicherheitsbehörden obliegt die erweiterte Gefahrenerforschung; das 
ist die Beobachtung 
 1. einer Person, die 
 a) sich öffentlich oder in schriftlicher oder elektronischer 

Kommunikation für Gewalt gegen Menschen, Sachen oder die 
verfassungsmäßigen Einrichtungen ausspricht, oder 

 b) sich Mittel und Kenntnisse verschafft, die sie in die Lage versetzen, 
Sachschäden in großem Ausmaß oder die Gefährdung von Menschen 
herbeizuführen, 

und damit zu rechnen ist, dass sie eine mit schwerer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit verbundene weltanschaulich oder religiös 
motivierte Gewalt herbeiführt, oder 

 2. einer Gruppierung, wenn im Hinblick auf deren bestehende Strukturen 
und auf zu gewärtigende Entwicklungen in deren Umfeld damit zu 
rechnen ist, dass es zu mit schwerer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
verbundener Kriminalität, insbesondere zu weltanschaulich oder religiös 
motivierter Gewalt kommt. 

Kriminalpolizeiliche Beratung Sicherheitspolizeiliche Beratung 
§ 25. (1) bis (3) … § 25. (1) bis (3) …

Zulässigkeit der Verarbeitung Zulässigkeit der Verarbeitung 
§ 53. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten ermitteln § 53. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten ermitteln 
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und weiterverarbeiten und weiterverarbeiten
 1. bis 2. … 1. bis 2. … 
 2a. für die erweiterte Gefahrenerforschung (§ 21 Abs. 3) unter den 

Voraussetzungen des § 91c Abs. 3; 
 3. bis 6. … 3. bis 6. … 
 7. für die Analyse und Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung 

der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit 
durch die Verwirklichung eines Tatbestandes nach dem Vierzehnten und 
Fünfzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches.

(2) … (2) … 
(3) Die Sicherheitsbehörden sind berechtigt, von den Dienststellen der 

Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 
den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu verlangen, die sie für die 
Abwehr gefährlicher Angriffe, für die erweiterte Gefahrenerforschung unter den 
Voraussetzungen nach Abs. 1 oder für die Abwehr krimineller Verbindungen 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen die Abwehrinteressen überwiegen oder eine über die 
Amtsverschwiegenheit (Art. 20 Abs. 3 B-VG) hinausgehende sonstige gesetzliche 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht.

(3) Die Sicherheitsbehörden sind berechtigt, von den Dienststellen der 
Gebietskörperschaften, den anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 
den von diesen betriebenen Anstalten Auskünfte zu verlangen, die sie für die 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder für die Abwehr krimineller Verbindungen 
benötigen. Eine Verweigerung der Auskunft ist nur zulässig, soweit andere 
öffentliche Interessen die Abwehrinteressen überwiegen oder eine über die 
Amtsverschwiegenheit (Art. 20 Abs. 3 B-VG) hinausgehende sonstige gesetzliche 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht. 

(3a) … (3a) … 
(3b) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass eine 

gegenwärtige Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit eines 
Menschen besteht, sind die Sicherheitsbehörden zur Hilfeleistung oder Abwehr 
dieser Gefahr berechtigt, von Betreibern öffentlicher Telekommunikationsdienste 
Auskunft über Standortdaten und die internationale Mobilteilnehmerkennung 
(IMSI) der von dem gefährdeten oder diesen begleitenden Menschen 
mitgeführten Endeinrichtung zu verlangen sowie technische Mittel zur 
Lokalisierung der Endeinrichtung zum Einsatz zu bringen.

(3b) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass eine 
gegenwärtige Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Freiheit eines 
Menschen besteht, sind die Sicherheitsbehörden zur Hilfeleistung oder Abwehr 
dieser Gefahr berechtigt, von Betreibern öffentlicher Telekommunikationsdienste 
Auskunft über Standortdaten und die internationale Mobilteilnehmerkennung 
(IMSI) der vom Gefährder oder von dem gefährdeten oder diesen begleitenden 
Menschen mitgeführten Endeinrichtung zu verlangen sowie technische Mittel zur 
Lokalisierung der Endeinrichtung zum Einsatz zu bringen.

(3c) und (3d) … (3c) und (3d) …
(4) Abgesehen von den Fällen der Abs. 2 bis 3b und 3d sind die 

Sicherheitsbehörden für Zwecke des Abs. 1 berechtigt, personenbezogene Daten 
aus allen anderen verfügbaren Quellen durch Einsatz geeigneter Mittel, 
insbesondere durch Zugriff auf allgemein zugängliche Daten, zu ermitteln und 

(4) Abgesehen von den Fällen der Abs. 2 bis 3b und 3d sind die 
Sicherheitsbehörden für Zwecke des Abs. 1 berechtigt, personenbezogene Daten 
aus allen anderen verfügbaren Quellen durch Einsatz geeigneter Mittel, 
insbesondere durch Zugriff etwa auf im Internet öffentlich zugängliche Daten, zu 
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weiterzuverarbeiten. ermitteln und weiterzuverarbeiten.

(5) … (5) … 
Datenanwendungen der Sicherheitsbehörden Datenanwendungen der Sicherheitsbehörden 

§ 53a. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen für die Leitung, Administration 
und Koordination von Einsätzen, insbesondere von sicherheitspolizeilichen 
Schwerpunktaktionen, Fahndungen oder ordnungsdienstlichen Anlässen sowie 
für den Personen- und Objektschutz und die Erfüllung der ersten allgemeinen 
Hilfeleistungspflicht Daten über natürliche und juristische Personen sowie Sachen 
und Gebäude verarbeiten. Es dürfen zu Personen, die von einer Amtshandlung 
betroffen sind, zu Einbringern von Anträgen, Anzeigen oder sonstigen 
Mitteilungen, zu gefährdeten Personen oder Institutionen und zu Zeugen und 
anderen Personen, die im Zuge einer Amtshandlung zu verständigen sind, die 
erforderlichen Identifikations- und Erreichbarkeitsdaten verarbeitet werden sowie 
zu gefahndeten Personen auch Lichtbild und eine allenfalls vorhandene 
Beschreibung des Aussehens und ihrer Kleidung. Darüber hinaus dürfen die 
erforderlichen Sachdaten einschließlich KFZ-Kennzeichen, Angaben zu Zeit, Ort, 
Grund und Art des Einschreitens sowie Verwaltungsdaten verarbeitet werden.

§ 53a. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen für die Leitung, Administration 
und Koordination von Einsätzen, insbesondere von sicherheitspolizeilichen 
Schwerpunktaktionen, Fahndungen oder ordnungsdienstlichen Anlässen sowie 
für die Erfüllung der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht Daten über 
natürliche und juristische Personen sowie Sachen und Gebäude verarbeiten. Es 
dürfen zu Personen, die von einer Amtshandlung betroffen sind, zu Einbringern 
von Anträgen, Anzeigen oder sonstigen Mitteilungen, zu gefährdeten Personen 
oder Institutionen und zu Zeugen und anderen Personen, die im Zuge einer 
Amtshandlung zu verständigen sind, die erforderlichen Identifikations- und 
Erreichbarkeitsdaten verarbeitet werden sowie zu gefahndeten Personen auch 
Lichtbild und eine allenfalls vorhandene Beschreibung des Aussehens und ihrer 
Kleidung. Darüber hinaus dürfen die erforderlichen Sachdaten einschließlich 
KFZ-Kennzeichen, Angaben zu Zeit, Ort, Grund und Art des Einschreitens sowie 
Verwaltungsdaten verarbeitet werden.

 (1a) Die Sicherheitsbehörden dürfen für den Personen- und Objektschutz 
Erreichbarkeits- und Identifikationsdaten über die gefährdete natürliche oder 
juristische Person, die erforderlichen Sachdaten einschließlich KFZ-Kennzeichen 
zu den zu schützenden Objekten, Angaben zu Zeit, Ort, Grund und Art des 
Einschreitens sowie Verwaltungsdaten verarbeiten. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) …
 (5a) Datenanwendungen nach Abs. 1a zum Schutz von verfassungsmäßigen 

Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 Z 2), der Vertreter 
ausländischer Staaten, internationaler Organisationen und anderer 
Völkerrechtssubjekte (§ 22 Abs. 1 Z 3) sowie kritischen Infrastrukturen 
(§ 22 Abs. 1 Z 6) dürfen das Bundesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung und die Landesämter Verfassungsschutz 
(§ 1 Abs. 3 Polizeiliches Staatsschutzgesetz - PStSG, BGBl. I Nr. xx/2015) im 
Informationsverbundsystem führen. Übermittlungen der gemäß Abs. 1a 
verarbeiteten Daten sind an Sicherheitsbehörden für Zwecke der 
Sicherheitspolizei und Strafrechtspflege, an Staatsanwaltschaften und ordentliche 
Gericht für Zwecke der Strafrechtspflege, an Dienststellen inländischer Behörden, 
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soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihr 
gesetzlich übertragenen Aufgabe ist, an ausländische Sicherheitsbehörden 
entsprechend den Bestimmungen über die internationale polizeiliche Amtshilfe 
und im Übrigen nur zulässig, wenn hierfür eine ausdrückliche gesetzliche 
Ermächtigung besteht.

(6) … (6) … 
Besondere Bestimmungen für die Ermittlung Besondere Bestimmungen für die Ermittlung 

§ 54. (1) … § 54. (1) … 
(2) Die Ermittlung personenbezogener Daten durch Beobachten 

(Observation) ist zulässig 
(2) Die Ermittlung personenbezogener Daten durch Beobachten 

(Observation) ist zulässig
 1. zur erweiterten Gefahrenerforschung (§ 21 Abs. 3);
 2. und 3. … 2. und 3. …

(2a) … (2a) … 
(3) Das Einholen von Auskünften ohne Hinweis gemäß Abs. 1 (verdeckte 

Ermittlung) ist zulässig, wenn sonst die Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
krimineller Verbindungen gefährdet oder erheblich erschwert, oder die erweiterte 
Gefahrenerforschung durch Einsatz anderer Ermittlungsmaßnahmen aussichtslos 
wäre. 

(3) Das Einholen von Auskünften durch die Sicherheitsbehörde ohne 
Hinweis gemäß Abs. 1 oder durch andere Personen im Auftrag der 
Sicherheitsbehörde, die ihren Auftrag weder offen legen noch erkennen lassen, ist 
zulässig, wenn sonst die Abwehr gefährlicher Angriffe oder krimineller 
Verbindungen gefährdet oder erheblich erschwert wäre (verdeckte Ermittlung). 

 (3a) Der verdeckte Ermittler ist von der Sicherheitsbehörde zu führen und 
regelmäßig zu überwachen. Sein Einsatz und dessen nähere Umstände sowie 
Auskünfte und Mitteilungen, die durch ihn erlangt werden, sind zu 
dokumentieren (§ 13a), sofern sie für die Aufgabenerfüllung von Bedeutung sein 
können. 

(4) Die Ermittlung personenbezogener Daten mit Bild- und 
Tonaufzeichnungsgeräten ist nur für die Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
krimineller Verbindungen und zur erweiterten Gefahrenerforschung (§ 21 Abs. 3) 
zulässig; sie darf unter den Voraussetzungen des Abs. 3 auch verdeckt erfolgen. 
Das Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. Unzulässig ist die Ermittlung 
personenbezogener Daten jedoch 
 1. und 2. …

(4) Die Ermittlung personenbezogener Daten mit Bild- und 
Tonaufzeichnungsgeräten ist nur für die Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
krimineller Verbindungen zulässig; sie darf unter den Voraussetzungen des 
Abs. 3 auch verdeckt erfolgen. Das Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. 
Unzulässig ist die Ermittlung personenbezogener Daten jedoch 
 1. und 2. … 

(4a) und (4b) … (4a) und (4b) …
(5) Ist zu befürchten, dass es bei einer Zusammenkunft zahlreicher (5) Ist zu befürchten, dass es bei oder im Zusammenhang mit einer 
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Menschen zu gefährlichen Angriffen gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum 
von Menschen kommen werde, so dürfen die Sicherheitsbehörden zur 
Vorbeugung solcher Angriffe personenbezogene Daten Anwesender mit Bild- 
und Tonaufzeichnungsgeräten ermitteln; sie haben dies jedoch zuvor auf solche 
Weise anzukündigen, dass es einem möglichst weiten Kreis potentieller 
Betroffener bekannt wird. Die auf diese Weise ermittelten Daten dürfen auch zur 
Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe, die sich während der 
Zusammenkunft ereignen, verarbeitet werden. 

Zusammenkunft zahlreicher Menschen zu gefährlichen Angriffen gegen Leben, 
Gesundheit oder Eigentum von Menschen kommen werde, so dürfen die 
Sicherheitsbehörden zur Vorbeugung solcher Angriffe personenbezogene Daten 
mit Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten ermitteln; sie haben dies jedoch zuvor 
auf solche Weise anzukündigen, dass es einem möglichst weiten Kreis 
potentieller Betroffener bekannt wird. Die auf diese Weise ermittelten Daten 
dürfen auch zur Abwehr gefährlicher Angriffe und Verfolgung strafbarer 
Handlungen, die sich im Zusammenhang mit oder während der Zusammenkunft 
ereignen, verarbeitet werden.

(6) bis (8) …  (6) bis (8) …  
Richtigstellung, Aktualisierung und Protokollierung von Daten der 

Zentralen Informationssammlung und der übrigen 
Informationsverbundsysteme 

Richtigstellung, Aktualisierung und Protokollierung von Daten der 
Zentralen Informationssammlung und der übrigen 

Informationsverbundsysteme 
§ 59. (1) … § 59. (1) … 
(2) Jede Abfrage und Übermittlung personenbezogener Daten aus der 

Zentralen Informationssammlung und den übrigen Informationsverbundsystemen 
ist so zu protokollieren, dass eine Zuordnung der Abfrage oder Übermittlung zu 
einem bestimmten Organwalter möglich ist. Die Protokollaufzeichnungen sind 
drei Jahre aufzubewahren und danach zu löschen. Von der Protokollierung 
ausgenommen sind automatisierte Abfragen gemäß § 54 Abs. 4b, es sei denn, es 
handelt sich um einen Treffer. 

(2) Jede Abfrage und Übermittlung personenbezogener Daten aus der 
Zentralen Informationssammlung und den übrigen Informationsverbundsystemen 
ist so zu protokollieren, dass eine Zuordnung der Abfrage oder Übermittlung zu 
einem bestimmten Organwalter möglich ist. Die Zuordnung zu einem bestimmten 
Organwalter ist bei automatisierten Abfragen nicht erforderlich. Von der 
Protokollierung gänzlich ausgenommen sind automatisierte Abfragen gemäß § 54 
Abs. 4b, es sei denn, es handelt sich um einen Treffer. Die 
Protokollaufzeichnungen sind drei Jahre aufzubewahren und danach zu löschen.  

(3) … (3) …  
Pflicht zur Richtigstellung oder Löschung Pflicht zur Richtigstellung oder Löschung 

§ 63. (1) … § 63. (1) … 
(1a) In den Fällen des § 53 Abs. 1 Z 7 sind die Daten zu löschen, wenn die 

Analyse und Bewertung eine Gefährdung durch die Verwirklichung eines 
Tatbestandes nach dem 14. und 15. Abschnitt des besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches nicht erwarten lassen. Nach Ablauf eines Jahres sind sie 
jedenfalls zu löschen, wenn sich keine Aufgabe nach § 21 Abs. 1 stellt.

(1b) In den Fällen des § 53 Abs. 1 Z 2a sind die Daten zu löschen, wenn sich 
nach Ablauf der Zeit, für die die Ermächtigung dazu erteilt wurde, keine Aufgabe 
nach § 21 Abs. 1 stellt. 
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(2) … (2) … 

Zentrale erkennungsdienstliche Evidenz Zentrale erkennungsdienstliche Evidenz 
§ 75. (1) … § 75. (1) … 

 (1a) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, eine nach den Bestimmungen 
der StPO ermittelte Spur, die einer Person, die im Verdacht steht, eine mit 
gerichtlicher Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung begangen zu haben, zugehört 
oder zugehören dürfte, und deren Ermittlung durch erkennungsdienstliche 
Maßnahmen erfolgen könnte (§ 64 Abs. 2), zum Zweck ihrer Zuordnung zu einer 
Person in der Zentralen erkennungsdienstlichen Evidenz zu verarbeiten. Zur Spur 
dürfen auch Verwaltungsdaten verarbeitet werden. Die Daten sind zu löschen, 
wenn der für die Speicherung maßgebliche Verdacht nicht mehr besteht oder der 
bezughabende Akt im Dienste der Strafrechtspflege zu löschen ist (§ 13a Abs. 2). 

(2) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen 
erkennungsdienstlichen Evidenz gespeicherten Daten zu benützen. 
Übermittlungen der gemäß Abs. 1 verarbeiteten Daten sind an Behörden für 
Zwecke der Sicherheitspolizei, der Strafrechtspflege und in anderen 
Aufgabenbereichen der Sicherheitsverwaltung, soweit dies für Zwecke der 
Wiedererkennung erforderlich ist, zulässig. Im Übrigen sind Übermittlungen 
zulässig, wenn hierfür eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung besteht. 

(2) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen 
erkennungsdienstlichen Evidenz gespeicherten Daten zu benützen und zu 
vergleichen. Abfragen und Übermittlungen der gemäß Abs. 1 und 1a 
verarbeiteten Daten sind an Behörden für Zwecke der Sicherheitspolizei, der 
Strafrechtspflege und in anderen Aufgabenbereichen der Sicherheitsverwaltung, 
soweit dies für Zwecke der Wiedererkennung erforderlich ist, zulässig. Im 
Übrigen sind Übermittlungen zulässig, wenn hierfür eine ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigung besteht.

Auskunftsrecht Auskunftsrecht 
§ 80. (1) … § 80. (1) … 

 (1a) Sofern Auskunft über die gemäß § 75 Abs. 1a verarbeiteten Daten 
begehrt wird, sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, gegen Kostenersatz 
(Abs. 1 letzter Satz) vom Auskunftswerber Abbildungen oder 
Papillarlinienabdrücke herzustellen oder seine DNA zu ermitteln, und diese Daten 
mit den gemäß § 75 Abs. 1a verarbeiteten Daten zu vergleichen. Von der 
Erteilung der Auskunft ist abzusehen, wenn der Auskunftswerber an der 
Ermittlung dieser Daten nicht mitgewirkt oder er den Kostenersatz nicht geleistet 
hat. Die aus Anlass des Auskunftsverlangens ermittelten Daten über den 
Auskunftswerber sind gesondert zu verwahren und dürfen innerhalb eines 
Zeitraums von einem Jahr, im Falle der Erhebung einer Beschwerde gemäß § 31 
DSG 2000 an die Datenschutzbehörde bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
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Verfahrens, nicht vernichtet werden.

(2) … (2) … 
Befassung des Rechtsschutzbeauftragten Befassung des Rechtsschutzbeauftragten 

§ 91c. (1) Die Sicherheitsbehörden sind verpflichtet, den 
Rechtsschutzbeauftragten von jeder Ermittlung personenbezogener Daten durch 
Observation (§ 54 Abs. 2) und deren technische Unterstützung (§ 54 Abs. 2a), 
durch verdeckte Ermittlung (§ 54 Abs. 3), durch den verdeckten Einsatz von Bild- 
oder Tonaufzeichnungsgeräten (§ 54 Abs. 4), durch Verarbeiten von Daten, die 
andere mittels Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten er- und 
übermittelt haben (§ 53 Abs. 5) unter Angabe der für die Ermittlung wesentlichen 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Für derartige Maßnahmen im Rahmen der 
erweiterten Gefahrenerforschung gilt Abs. 3. Darüber hinaus ist der 
Rechtsschutzbeauftragte über Auskunftsverlangen (§ 53 Abs. 3a Z 2 bis 4 und 
3b), die Information Betroffener (§ 53 Abs. 3c), den Einsatz technischer Mittel 
zur Lokalisierung einer Endeinrichtung (§ 53 Abs. 3b) sowie den Einsatz von 
Kennzeichnerkennungsgeräten (§ 54 Abs. 4b) ehestmöglich zu informieren. Dem 
Rechtschutzbeauftragten obliegt die Prüfung der nach diesem Absatz erstatteten 
Meldungen.

§ 91c. (1) Die Sicherheitsbehörden sind verpflichtet, den 
Rechtsschutzbeauftragten von jeder Ermittlung personenbezogener Daten durch 
Observation (§ 54 Abs. 2) und deren technische Unterstützung (§ 54 Abs. 2a), 
durch verdeckte Ermittlung (§ 54 Abs. 3), durch den verdeckten Einsatz von Bild- 
oder Tonaufzeichnungsgeräten (§ 54 Abs. 4), durch Verarbeiten von Daten, die 
andere mittels Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten er- und 
übermittelt haben (§ 53 Abs. 5) unter Angabe der für die Ermittlung wesentlichen 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus ist der Rechtsschutzbeauftragte 
über Auskunftsverlangen (§ 53 Abs. 3a Z 2 bis 4 und 3b), die Information 
Betroffener (§ 53 Abs. 3c), den Einsatz technischer Mittel zur Lokalisierung einer 
Endeinrichtung (§ 53 Abs. 3b) sowie den Einsatz von 
Kennzeichenerkennungsgeräten (§ 54 Abs. 4b) ehestmöglich zu informieren. 
Dem Rechtschutzbeauftragten obliegt die Prüfung der nach diesem Absatz 
erstatteten Meldungen. 

(2) …   (2) …   
(3) Sicherheitsbehörden, denen sich eine Aufgabe gemäß § 21 Abs. 3 stellt, 

haben vor der Durchführung der Aufgabe die Ermächtigung des 
Rechtsschutzbeauftragten im Wege des Bundesministers für Inneres einzuholen. 
Dasselbe gilt, wenn beabsichtigt ist, im Rahmen der erweiterten 
Gefahrenerforschung (§ 21 Abs. 3) besondere Ermittlungsmaßnahme nach 
§ 54 Abs. 2, 2a, 3 und 4 zu setzen oder gemäß § 53 Abs. 5 ermittelte Daten 
weiterzuverarbeiten. Die Sicherheitsbehörde hat jede Einholung einer 
Ermächtigung entsprechend zu begründen. Eine Ermächtigung gemäß § 21 Abs. 3 
Z 1 darf nur für die Dauer von höchstens drei Monaten erteilt und grundsätzlich 
nur einmal um diesen Zeitraum verlängert werden; eine darüber hinausgehende 
Verlängerung um weitere drei Monate ist nur zulässig, wenn dies auf Grund der 
bis dahin ermittelten Informationen unbedingt notwendig ist, um abzuklären, ob 
sich hinsichtlich des Betroffenen eine Aufgabe gemäß § 21 Abs. 3 Z 1 stellt.

Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten Rechte und Pflichten des Rechtsschutzbeauftragten 
§ 91d. (1) bis (2) … § 91d. (1) bis (2) …
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Nimmt der Rechtsschutzbeauftragte wahr, dass durch Verwenden 

personenbezogener Daten Rechte von Betroffenen verletzt worden sind, die von 
dieser Datenverwendung keine Kenntnis haben, so ist er zu deren Information 
oder, sofern eine solche aus den Gründen des § 26 Abs. 2 des DSG 2000 nicht 
erfolgen kann, zur Erhebung einer Beschwerde an die Datenschutzbehörde nach 
§ 90 verpflichtet. 

(3) Nimmt der Rechtsschutzbeauftragte wahr, dass durch Verwenden 
personenbezogener Daten Rechte von Betroffenen verletzt worden sind, die von 
dieser Datenverwendung keine Kenntnis haben, so ist er zu deren Information 
oder, sofern eine solche aus den Gründen des § 26 Abs. 2 des DSG 2000 nicht 
erfolgen kann, zur Erhebung einer Beschwerde an die Datenschutzbehörde nach 
§ 90 verpflichtet. In einem solchen Verfahren vor der Datenschutzbehörde ist auf 
§ 26 Abs. 2 DSG 2000 über die Beschränkung des Auskunftsrechtes Bedacht zu 
nehmen.

(4) Der Rechtsschutzbeauftragte erstattet dem Bundesminister für Inneres 
jährlich bis spätestens 31. März einen Bericht über seine Tätigkeit und 
Wahrnehmungen im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung; insbesondere ist darin 
auf Ermächtigungen nach § 91c Abs. 3 Bezug zu nehmen. Diesen Bericht hat der 
Bundesminister für Inneres dem ständigen Unterausschuss des Ausschusses für 
innere Angelegenheiten zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit auf dessen 
Verlangen im Rahmen des Auskunfts- und Einsichtsrechtes nach Art. 52a Abs. 2 
B-VG zugänglich zu machen. 

(4) Der Rechtsschutzbeauftragte erstattet dem Bundesminister für Inneres 
jährlich bis spätestens 31. März einen Bericht über seine Tätigkeit und 
Wahrnehmungen im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung. Diesen Bericht hat der 
Bundesminister für Inneres dem ständigen Unterausschuss des Ausschusses für 
innere Angelegenheiten zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit auf dessen 
Verlangen im Rahmen des Auskunfts- und Einsichtsrechtes nach Art. 52a Abs. 2 
B-VG zugänglich zu machen. 

Information verfassungsmäßiger Einrichtungen 
§ 93a. (1) bis (3) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 94. (1) bis (37) … § 94. (1) bis (37) …

 (38) Die §§ 13a Abs. 3, 20, 21 Abs. 2a, die Überschrift des § 25, die §§ 54 
Abs. 5, 59 Abs. 2, 75 Abs. 1a und 2, 80 Abs. 1a sowie der Eintrag im 
Inhaltsverzeichnis zu § 25 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XX/2015 treten mit xx. xx 2015 in Kraft.

 (39) Die §§ 6 Abs. 1, 53 Abs. 1, 3, 3b, 4 und 5, 53a Abs. 1, 1a und 5a, 54 
Abs. 2, 3, 3a und 4, 91c Abs. 1, 91d Abs. 3 und 4, 96 Abs. 8 sowie das 
Inhaltsverzeichnis in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2015 
treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 21 Abs. 3, 63 
Abs. 1a und 1b, 91c Abs. 3 und 93a samt Überschrift außer Kraft.“

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 96. (1) bis (7) … § 96. (1) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (8) Daten, die auf Grundlage des § 53a Abs. 1 für den Personen- und 

Objektschutz im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/20xx verarbeitet werden, dürfen auf Grundlage des § 53a Abs. 1a 
weiterverarbeitet sowie unter den Voraussetzungen des § 53a Abs. 5a in der 
Fassung BGBl. I Nr. xx/20xx auch im Informationsverbund geführt werden.

Außerkrafttreten Außerkrafttreten 
§ 97. (1) bis (3) … § 97. (1) bis (3) … 

 (4) § 13a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2015 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft.

 


